
                         

 

 

 

Rescue Camp 2026 
- Center Park Zandvoort -   

Anmeldung  

  

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme am Baywatch Camp 2026 vom  

Montag, den 24.08.2026 bis Montag den 31.08.2026 zum Preis von 490,- € für Mitglieder 

der DLRG OG Köln-West e.V.  (600,- Euro für Mitglieder anderer Ortsgruppen/Bezirke) 

an.  
  
  

______________________________   ______________________________  
Name             
  

Vorname  

______________________________   ______________________________  
Straße, Hausnr.          
  

PLZ, Ort  

______________________________   ______________________________  
Telefonnr.            
  

Telefonnr. für Notfälle  

______________________________   ______________________________  
Email Adresse           Geburtsdatum  

 
 

-------------------------------------------------------- 

T-Shirt Größe  
  

Ich verpflichte mich, den angegebenen Teilnehmerbeitrag pünktlich zu zahlen. Mir ist bewusst, 

dass die Anmeldung erst bei Eingang der Anzahlung gültig wird.  

  

Die Teilnahmebedingungen (siehe Rückseite) und Fotoerlaubnis (unten) werden von mir / uns 

uneingeschränkt anerkannt.  

Während dem Rescue Camp 2026 werden durch uns und die Partner vor Ort Foto- bzw. 

Videoaufnahmen gemacht. Eine Verwendung für die interne aber auch Öffentlichkeitsarbeit inkl. 

Website und Socialmedia stimme ich mit der Anmeldung aktiv zu. Ohne die Anerkennung und 

Zustimmung ist aus Organisatorischen gründen eine Teilnahme leider nicht möglich. 
 

  

______________________________   ______________________________  
Ort, Datum            Unterschrift des Teilnehmers  
    

Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

nötig.  
  
  

 ______________________________   ______________________________  

Ort Datum            Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
  



  

  Rescue Camp 2026 

Teilnahmebedingungen  

  

1. Anmeldung:  

Die Anmeldung erfolgt durch das Abgeben des Anmeldeformulars Montags Abends im Stadionbad , auf dem Postweg 

an: DLRG OG Köln-West e.V., Alfred-Schütte Allee 165, 51105 Köln oder an RescueCamp2026@koeln-west.dlrg.de 

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, erfolgt die Teilnahme in der Reihenfolge des Eingangs der Anzahlung.   

  

Anmeldeschluss ist der 01.07.2026. (Sofern noch Plätze frei sind) 

(Restplätze können ggf. auch nach diesem Zeitpunkt noch gebucht werden).  

  

2. Zahlung:  

Die Anzahlung ( 90 €) ist bei der Anmeldung fällig und soll auf das Konto der DLRG OG Köln-West e.V. überwiesen werden. 

Verwendungszweck: Rescue Camp 2026 + Name, 

IBAN: DE70 3705 0198 1007 3626 82, Sparkasse KölnBonn, BIC: COLSDE33  

Die Restzahlung ( 400€ / 510 € für nicht Köln-West Mitglieder) ist ab 01.01.2026 bis zum 01.07.2026 zu überweisen.  

  

3. Teilnahmebestätigung:  

Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und der Anzahlung wird die Teilnahme von uns schriftlich 

bestätigt. Vor der Fahrt wird zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.  

  

4. Rücktritt:  

Ein Rücktritt kann nur schriftlich erklärt werden. Leider müssen die tatsächlichen Kosten (Unterkunft/Anreise Kosten), 

unabhängig vom Grund des Rücktritts, in Rechnung gestellt werden .Besonders wenn ein Rücktritt sehr kurzfristig erfolgt. 

Bedenkt desweitern das wir das Camp , seitens der OG Bezuschussen, deshalb bezahlt ihr nur ein Bruch Teil der 

eigentlichen Gesamtkosten. Bei Stornierung bis zum Meldeschluss wird die Anzahlung als Verwaltungsgebühr 

einbehalten. 

  

Die DLRG OG Köln-West kann die Fahrt bei zu geringer Anmeldezahl oder anderen Vorfällen (Pandemie, 

Betreuerausfall,…) absagen. In diesem Fall werden die gezahlten Beiträge selbstverständlich zurück erstattet. 

  

5. Haftung:  

Eine weitergehende Haftung unsererseits für den Fall, dass die Veranstaltung abgesagt werden muss, wird nicht 

übernommen. Es wird über die ARAG eine entsprechende Reiseversicherung abgeschlossen. 

  

6. Versicherung:  

Alle Teilnehmer sind im Rahmen der DLRG Versicherungen versichert. Zusätzlich schließen wir über die ARAG eine 

Zusatzversicherung ab. Für den Verlust von Gegenständen haftet der Teilnehmer selbst. Bei Krankheitsfällen wird die 

Krankenversicherung des Teilnehmers in Anspruch genommen. Sinnvoll ist hier ggf. eine zusätzliche 

Auslandskrankenversicherung.    

  

7. Leitung:  

Das Betreuerteam übernimmt während der Fahrt die gesetzliche Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmer. 

Setzt sich ein Teilnehmer massiv über bestimmte Regeln hinweg, hat das Orga-Team das Recht, ihn auf eigene Kosten 

nach Hause zu schicken, bzw. minderjährige Teilnehmer von den Eltern abholen zu lassen.  

Sollte während der Fahrt bei einem Teilnehmer nach ärztlicher Auffassung ein medizinischer Eingriff notwendig sein, so 

ist das Betreuerteam zur Abgabe der entsprechenden Einverständniserklärung anstelle der Erziehungsberechtigten 

berechtigt. Der behandelnde Arzt ist dem Betreuerteam von seiner ärztlichen Schweigepflicht entbunden. 

Selbstverständlich wird bei jedem Eingriff vorher die Zustimmung der Eltern eingeholt, sofern nicht auf ärztliches Anraten 

eine sofortige Entscheidung notwendig ist.  

  

8. Aufsichtspflicht:   

Den Teilnehmern kann es erlaubt werden, sich in Gruppen von mindestens drei Personen während der Freizeit frei zu 

bewegen. Das Betreuerteam ist in jedem Fall vorher zu informieren und entscheidet hierüber nach eigenem Ermessen. 

Natürlich gilt während der gesamten Fahrt das Jugendschutzgesetz.   

  

9. Datenschutz:  

Die DLRG OG Köln-West e.V. nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst.  

Personenbezogene Daten werden mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) ausschließlich zur Erfüllung unserer 

satzungsgemäßen und verbandspolitischen Zwecke und Aufgaben erhoben, verarbeitet und genutzt.  

Die OG schließt Versicherungen ab, aus denen sie oder unsere Mitglieder Leistungen beziehen könne. Soweit dies zur 

Begründung, Durchführung oder Beendigung der Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene 

Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion im Verein etc) an das zuständige 

Versicherungsunternehmen. Gleiches gilt für die Beantragung von Zuschüssen. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht 

statt.   

  


